
  

 

 
 

Amtsblatt der Stadt Hilden 
 
 
 

Sitzungstermine 2018 

 

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Hilden 

 

1. Beschluss der Satzung zur Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 105 für den Bereich 
Herderstraße/ Auf dem Sand/ Hans-Sachs-Straße 
 

2. Satzungsbeschluss des Bebauungsplans Nr. 263 der Innenentwicklung für den Bereich 
Schützenstraße 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jahrgang 25 

Nummer 09-2018 

Datum 24.05.2018 

Herausgeberin: 
 

Die Bürgermeisterin der Stadt Hilden, Haupt- und Personalamt, 
Am Rathaus 1, 40721 Hilden, Telefon 02103.72-152. 
 

Das Amtsblatt der Stadt Hilden erscheint in unregelmäßigen Abständen 
und ist gegen eine Gebühr von € 1,- (Einzelausgabe) bzw. € 20,00- 
(Jahresabonnement) -jeweils zuzüglich Zustellung- beim Haupt- und 
Personalamt erhältlich sowie unter www.hilden.de einzusehen. 

  



Amtsblatt der Stadt Hilden Nummer 09-2018   –   Seite 2 

 

 
Sitzungstermine 2018 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Bei Interesse an den Tagesordnungen, 
können diese beim Team Bürgermeisterbüro/ Ratsangelegenheiten 

unter � 02103 72-106  oder  mailto:buergermeisterbuero@hilden.de angefordert werden. 
Die Tagesordnungen werden dann kostenfrei zugesandt; entweder einmalig oder auf Wunsch gerne auch regelmäßig. 

 

 
Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Hilden 

 
1. Beschluss der Satzung zur Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 105 für den Bereich 

Herderstraße/ Auf dem Sand/ Hans-Sachs-Straße 
 
Der Rat der Stadt Hilden hat in seiner Sitzung am 09.05.2018 nach Vorberatung im Stadtentwicklungs-
ausschuss die Satzung zur Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 105 gemäß den §§ 7 und 41 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW, S 666) vom 14.07.1994 in der zurzeit 
gültigen Fassung und gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) beschlossen. 
 
Das Plangebiet wird begrenzt durch 
 

• die Herderstraße im Osten, 
• die Südgrenze des Flurstückes 922 im Norden, 
• die Ostgrenze des Flurstückes 1329 im Westen, 

ebenso im Westen durch die Südgrenzen der Flurstücke 607 und 559, 
die Westgrenzen der Flurstücke 866, 867, 1503, 1032 
und die Hans-Sachs-Straße, 

• die Südgrenzen der Flurstücke 1359, 1311, 1495, 827, 958, 
die Westgrenzen der Flurstücke 1446, 1445, 1220, 1221, 441, 1663 
sowie die Südgrenzen der Flurstücke 1663 und 1635, 
die Westgrenzen der Flurstücke 1610 und 1500, 
die Südgrenzen der Flurstücke 1500 und 1501 im Süden. 
 

Alle Flurstücke liegen in Flur 11 der Gemarkung Hilden. 
 
Mit der Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 105 sollen die nicht mehr zeitgemäßen Inhalte 
des Bebauungsplanes als Grundlage für planerische Entscheidungen entfallen. 
 
Dem Satzungsbeschluss liegt die Begründung mit Stand vom 29.08.2017 zugrunde. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 105-AH wird mit Begründung im Verwaltungsgebäude, Am Rathaus 1, 
4. Etage, Zimmer 451, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. 
Über den Inhalt des Plans und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
 

 Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

Rat   21.  09.  11.   31.  12. 

Haupt- und Finanzausschuss   07. 25.     26.  28.  

Arbeitskreis Sicherheit u. Ordn.partnerschaften             

Ausschuss für Kultur und Heimatpflege  7.    06.     23.  

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz  21.         15.  

Integrationsrat 25.     11.     19.  

Jugendhilfeausschuss  21.    21.     07.  

Paten- und Partnerschaftsausschuss  19.           

Personalausschuss  19.           

Rechnungsprüfungsausschuss    09.       12.  

Schul- und Sportausschuss  15.    07.     08.  

Sozialausschuss  15.    11.     19.  

Stadtentwicklungsausschuss 31. 14. 14.  02. 20.   19.  21.  

Wirtsch.-u. Wohnungsbauförderungsausschuss  07.    05.     14.  
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Hinweise: 
 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des Baugesetzbuches (BauGB) 

über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine 
bisher zulässige Nutzung durch den Bebauungsplan Nr. 105-AH und über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

 
2. Eine beachtliche Verletzung der in § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 

Formvorschriften und der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplans gemäß § 214 Abs. 2 BauGB sowie beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs 
nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB werden gemäß § 215 Abs. 1 BauGB für die Rechtswirksamkeit 
des Bebauungsplans Nr. 105-AH unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Hilden – Planungs- und Vermessungsamt – unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird hiermit auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen hingewiesen. 

 
3. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gemäß § 7 Abs. 6 der GO NRW 

beim Zustandekommen des Bebauungsplans Nr. 105-AH kann nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

 

 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) der Bebauungsplan Nr. 105-AH ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
 gemacht worden, 

 c) die Bürgermeisterin hat den betreffenden Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hilden – Planungs- und 
  Vermessungsamt – vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
  Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
4. Die Vorschriften des § 215 Abs. 1 und 2 BauGB bleiben unberührt. 
 
 
Der Beschluss des Bebauungsplans Nr. 105-AH als Satzung, Ort und Zeit der Auslegung sowie die 
aufgrund des Baugesetzbuches und der GO NRW erforderlichen Hinweise werden hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 105-AH gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 
 
Auf den zur Orientierung veröffentlichten Kartenausschnitt wird hingewiesen. 
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Hilden, den 18.05.2018 
Die Bürgermeisterin 
Birgit Alkenings 

 
Bekanntmachungsanordnung: 
 

Die Veröffentlichung vorstehender Bekanntmachung wird hiermit angeordnet. 
 

Hilden, den 18.05.2018 
Die Bürgermeisterin 
Birgit Alkenings  
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2. Satzungsbeschluss des Bebauungsplans Nr. 263 der Innenentwicklung für den Bereich 
Schützenstraße 
 
Der Rat der Stadt Hilden hat in seiner Sitzung am 09.05.2018 nach Vorberatung im Stadtentwicklungs-
ausschuss den Bebauungsplan Nr. 263 gemäß den §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW, S 666) vom 14.07.1994 in der zurzeit gültigen Fassung und gemäß 
§ 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.112017 (BGBl. I S. 
3634) beschlossen. 
 
Das Plangebiet liegt im Bereich Schützenstraße und umfasst die Flurstücke 726, 727 und 729 sowie 
einen Teil des Flurstücks 1625 in Flur 58 der Gemarkung Hilden. 
Es wird begrenzt im Norden durch die Nordgrenze des Flurstückes 1625, im Osten durch die Ost-
grenze der Flurstücke 1625 und 727, im Süden durch die Südgrenze des Flurstückes 729 sowie im 
Westen durch die Schützenstraße, die Westgrenze des Flurstücks 726 und eine um 30 m nach Osten 
versetzte fiktive Linie unmittelbar hinter dem Wohngebäude Schützenstraße 41a. 
 
Ziel des Bebauungsplanes ist es, im Plangebiet eine Wohnbaunutzung zu ermöglichen, die aus einem 
Mehrfamilien- und mehreren Einfamilienhäusern besteht. 
Dem Satzungsbeschluss liegt die Begründung mit Stand vom 19.10.2017 mit Ergänzungen zu den 
Lärmfestsetzungen vom 21.02.2018 zugrunde. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 263 wird mit Begründung im Verwaltungsgebäude, Am Rathaus 1, 4. Etage, 
Zimmer 451, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. 
Über den Inhalt des Plans und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Hinweise: 
 

1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des Baugesetzbuches (BauGB) über 
die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher 
zulässige Nutzung durch den Bebauungsplan Nr. 263 und über das Erlöschen von Entschädigungs-
ansprüchen wird hingewiesen. 

 

2. Eine beachtliche Verletzung der in § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften und der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplans gemäß § 214 Abs. 2 BauGB sowie beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs 
nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB werden gemäß § 215 Abs. 1 BauGB für die Rechtswirksamkeit 
des Bebauungsplans Nr. 263 unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Hilden – Planungs- und Vermessungsamt – 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird hiermit auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen hingewiesen. 

 

3. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gemäß § 7 Abs. 6 der GO NRW beim 
Zustandekommen des Bebauungsplans Nr. 263 kann nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

 

 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,  
 b) der Bebauungsplan Nr. 263 ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 c) die Bürgermeisterin hat den betreffenden Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hilden – Planungs- und 
  Vermessungsamt – vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
  Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

4. Die Vorschriften des § 215 Abs. 1 und 2 BauGB bleiben unberührt. 
 
Der Beschluss des Bebauungsplans Nr. 263 als Satzung, Ort und Zeit der Auslegung sowie die auf-
grund des Baugesetzbuches und der Gemeindeordnung NRW erforderlichen Hinweise werden hiermit 
öffentlich bekannt gemacht.  
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 263 gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.  
 
Auf den zur Orientierung veröffentlichten Kartenausschnitt wird hingewiesen.  
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Hilden, den 18.05.2018 
Die Bürgermeisterin 
Birgit Alkenings 

 
Bekanntmachungsanordnung: 
 

Die Veröffentlichung vorstehender Bekanntmachung wird hiermit angeordnet. 
 

Hilden, den 18.05.2018 
Die Bürgermeisterin 
Birgit Alkenings 
 
 


